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tisch verLieft werden positive Gewohnheiten der strengen 
Einhaltung der Konspiration .und Geheimhaltung bei der 
Vorbereitung und Durchführung von Untersuchungshandlungen. 
Der Einzuarbeitende wird in weitere mit der Bearbeitung 
des Brmittlungsv erfahr e ns v er bun d ehe Untersu chung s hau Ölun
gen einbezogen, für deren Durchführung jedoch zunächst 
der Betreuer noch verantwortlich ist. Darüber hinaus er
wirbt der einzuarbeitende Angehörige unter Anleitung und 
Kontrolle des Betreuers erste Fähigkeiten zur gedanklichen 
Erarbeitung des Untersuchungsplanes und dokumentiert die
selben.. Die zur Bearbeitung des übergebenen Ermittlungsver
fahrens erforderlichen politisch-operativen, juristischen 
und anderen Spezialkenntnisse werden unter Anleitung des 
Betreuers vertieft. In Verbindung damit erhÄlTNdpr einzu
arbeitende Angehörige weiteren Einblick jK^Jfcnstliche 
Bestimmungen und in Ausarbeitungen z*^jLtc#!msiragen.
Die dritte Phase der Einarbeitung umi^ft den Besuch de 
liniensoezifischen Grund1eh
Diese Phase baut im v/esorî l̂ p'̂ gai aur aen in aer pru^_- 
schen Einarbeitung erao^e^ieE Kenntnissen, ersten Erfahren- 
•gen und dem dabei #r§ei^hoen .ntv/icklungsstand der Fähig
keiten und Pe: L&en auf und vertief t bzw. erweitert
dieselben durch die Vermittlung und Übung der bereits be
schriebenen und auf die Erfordernisse der Untersuchungs- 
arbeit ausgerichteten Inhalte.
Die vierte Pha.se der Einarbeitung umfaßt die Befähigung des 
einzuarbeitenden Angehörigen zur ms1tsehend seInständigen 
Bewältigung der wesentlichen vom Untersuchungsführer bei 
der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren durchzuführenden 
Tätigkeiten unter Anleitung und KontroIle des Betreuers. 
Diese Phase der Einarbeitung stellt den Abschluß des Einar- 

■ beitungsprosesses dar. Gleichzeitig fällt in diese Phase 
die endgültige Entscheidung über die Eignung des einzuar
beitenden Angehörigen als Untersuchungsführer. Dem einzuar-
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